
Ernst Feil

Grundwerte un: Naturrecht
Legutimationsprobleme iın der gegenwärtıgen Diskussion

Da{iß über die „Grundwerte“ 1ne beträchtliche Diskussion entstanden 1St, kann schwer-
ıch als selbstverständlich angesehen werden: denn CS Wr ohl nıcht oder
vorauszusehen, daß die drei programmatischen Reden VO  e Helmut Schmidt, Helmut
ohl und erner Maihofer 1mM Maı und Junı 1976 eln lebhaftes Echo auslösen
würden 1. Hierdurch überschritt der Gebrauch des Begnifts „Grundwerte“ den b1is-
herigen Rahmen:;: der Begrift wurde namlıch selt einıger eıt zuweilen 1mM Juristischen
Bereich und pomtierter 1m polıtischen Bereich gebraucht; WAar aber keın haäufıg Ver-

wandter Begrift und CBSE recht kein Leitbegrift eiıner weıtreichenden Diskussion.
Warum kam dieser Diskussion? Warum gerade oder erst jetzt? Nur unzure1-

chend erklärt sıch die Entstehung der Diskussion AaUus der aktuellen Sıtuatıion, dem
bevorstehenden Wahlkampf; verschiedentlich wırd denn auch echt darauf hın-
zew1esen, da{fß dieses Thema über den tagespolıtıschen eZug hinaus VO  e grundlegender
Bedeutung sel. Es steht hoften, da{fß CS auch weıterhin 1ım politischen Bereich verfolgt
wird, Cds W1€e inzwischen den Anschaein hat, dem Bereich kırchlicher Akademien
oder Zeıtschritten überlassen.

Schon eher erkliärt sıch die Entstehung der Diskussion AaUs den heftigen, teıls sehr
emotionalen Disputen die Stratrechtsreform. In diesem Zusammenhang wırd oft
VO elıner Krise der Grundwerte vesprochen, die nıcht zuletzt bedingt se1 durch deren
Vernachlässigung 1n der eıit des außeren Wiederaufbaus.

(GGanz abgesehen davon, da{ß die Konstatierung eliner Krise der Grundwerte, WwW1e€e
elıner Krise überhaupt, doch problematischer 1St, als zunächst scheint, LST diıe Charak-
terisıerung der Nachkriegsentwicklung als e1nes ach aufßen verichteten, materijellen
Autbaus ungenügend ZUILE Erklärung der These e1nes Verlusts Werten. Man wırd
miıteinbeziehen mussen, da{ß die Wendung nach aufßßen, die sıcher nıcht bestreiten SE
nıcht L1LUTLE durch die zußere, materielle Sıtuation bedingt ISt, sondern auch als Ablen-
kung VO  =) ‚.ınneren“ Problemen verstehen 1St, die nıcht bewältigt werden konnten.
W ıe viıele verborgene Ängste aufgrund immer noch vorhandener Überzeugungen 4U5S

der eIt des Nationalsozialismus, dl\ nıcht veäußert werden konnten, oder mehr noch,
WwW1e viele verdrängte Schuldgefühle für 1ne nıcht mehr aufrechtzuerhaltende Identi-
fizierung mi1t dem Nationalsozialismus dürften dıte Nachkriegsgeschichte bıs heute
bestimmt haben? Dıie Wendung nach aufßen, die das SS „Wirtschaftswunder“ hervor-
brachte, 1STt ohl auch als Ausweg AaULS elıner unbewältigten Vergangenheit verstehen.
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Hınzu kommt die sıch inzwischen abzeichnende gravierende Erfahrung, diie sıch —

mittelbar nach dem Krıeg noch ad nıcht machen liefß, da{i Dauer und Intensität der
Eingrifte des nationalsozialistischen Staats gerade auch 1n Grundorientierungen e1nN-
schneidend H  N, da{fß Ianl nach 1945 nıcht mehr eintach die eıt VOT 1933 —

knüpten konnte, zumal diese Ja keineswegs VO  z allseits anerkannten Grundorien-
tierungen bestimmt War Es 1ST da{ß auch durch diese organge das
Abreifßßen der geschichtliıchen und speziell der geistesgeschichtlichen Tradition 1n eınem
Ma{ß gefördert worden ISt; Ww1€e sıch inzwiıschen Abzeichnet.

Die beispielsweise VENANNTEN Aspekte der Nachkriegsentwicklung sollen zeıgen, da{fß
diese eit ıfterenzierter sehen ISt, als 1n der Diskussion der Grundwerte 30 ba
wärtıg me1ist geschieht. Sie ürften auch eın Indiz datür se1n, da{fß unverständlich
nıcht 1St, W C111 1ne Diskussion Grundwerte erst vıe] spater aufkam

Es dürfte keın Zauftfall se1n, da{fß die Diskussion 188881 die Grundwerte durch d1ie Inıtıa-
t1ve eıner der katholischen Akademien entstand und auch weıterhın vornehmlich VO  =

ıhnen yeführt wurde; denn besteht Grund der Annahme, da{ß Interesse und En-
dieser Diskussion seltens der Konftessionen durchaus verschieden sind. SO

die Stellungnahmen AUS dem katholischen Bereich zahlreicher un dezidierter
als AaUus dem evangelischen Bereiuch.

Aus aktuellen Auseinandersetzungen entstand 1ne grundsätzliıche Auseinanderset-
ZUN$. Es 1St noch verfrüht, eine abschließende Bilanz z1ehen. Sucht 11104  e einen ersten

UÜberblick gewınnen, 1ST folgendes festzustellen: Geme1nsam ST allen Beiträgen
ZU Thema, da{ß mi1t der rage nach den Grundwerten tatsächlich Grundlagen VO

Staat un Gesellschaft angesprochen sind. Doch bestehen schon Zweitel darüber, ob

überhaupt diese Grundlagenfrage un dem Stichwort „Grundwerte“ verhandelt
werden sollte: CS oıbt entschiedene Gegenäußerungen, da{ß der Begrift „Grundwerte“
schlicht ungee1gnet s€e1 für eiıne Erörterung grundlegender Fragen.

Diıe Betürworter einer Diskussion die „Grundwerte“ vertireten verständlicher-
we1lse sehr verschiedene Standpunkte. Gemelnsam gehen s1e lediglich davon Aaus, da{ß
CS Grundwerte x1bt, me1lst ohne bestimmen, W 4S NnUuU Grundwerte sind und welche
1mM einzelnen CNNEIN Sibal Das Spektrum der Ve  en Positionen reicht VO der
Annahme 11UTE eınes Grundwerts, nämlich der „Gerechtigkeit“ oder des „Personseins“,
über die Annahme -der dre] Grundwerte „Freıheıit, Gerechtigkeıt, Solidarıtiät“ 1ne
deutliche Aufnahme der Irıas „Freiheıit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ der Französıischen
Revolution bıs hın ZUur Annahme eıner größeren Anzahl VO  a Grundwerten, W1e€e die
Würde un Freiheit der menschlichen Person, Liebe, Wahrkheit, Frieden, Gerechtigkeit,
ferner als Gestaltungsprinzıpien der Gesellschaft Gemeinwohl und Subsidiaritäts-
prinzıp, SOW1Ee fundamentale menschliche Institutionen W1e Ehe, Rechtsordnung, 1Ie-
mokratie (Karl Lehmann), Eıgentum, Ehe, Schutz des menschlichen Lebens (Axel VO

Campenhausen), Vernunft, der Einzelne, Rechtsordnung, Bejahung der Arbeit (Richard
Löwenthal). Schon diese Posıtionen zeıgen, W 1e verschiedenartig die „Grundwerte“
angESETZT werden.
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Die entscheidende rage verschiedener Diskussionsbeiträge ISt; Wer für die Grund-
zuständig 1St Hıer lıegt denn auch e1in Kernpunkt der Auseinandersetzung. Es

wırd dıe These VCFIL GLE nıcht der Staadt: sondern allein die Gesellschaft, hre Krätte
und Gruppierungen selen für die Grundwerte zuständig; W 1e 7zwischen Staat und (Ge-
sellschaft sSCe1 namlıch zwıschen Grundrechten un Grundwerten Erennen (Helmut
Schmidt) Diese These fand weıtverbreiteten Widerspruch durch die Gegenthese, dafß
sıch 1ne solche Trennung 1n Grundrechte und Grundwerte nıcht durchführen lasse.

Überraschend wenig wiıird 1n der Diskussion die Frage erortert, W1€ denn
die Gesellschaft und hre Gruppierungen Grundwerten kommen und WwW1e diese sıch
VOT allem 1ın geschichtlichem Wandel NEeUuU formulieren und vermitteln lassen. Es findet
siıch eigentlich 1LLUFr der Hınweis auf das Naturrecht (Helmut Kohl, xel VO  =; Campen-
hausen), aufgrund dessen Staat und Gesellschaft gemeinsam für die Grundorientierun-
SCH Verantwortung tLragen. Miıt dieser These 1St. eın weıterer Kernpunkt der Diskussion
ZENANNT. Di1ie rage 1St, ob eınen Zusammenhang zwischen Grundwerten und Natur-
recht tatsächlich g1bt und W as dann eiınem Naturrecht verstehen 1St, das als
Fundament jeden posıtıven Rechts angesehen wird.

Bemerkenswert 1St, da{fß Helmut Schmidt und Werner Maihofer den Kirchen eine
‚esondere Verantwortung und Zuständigkeit fur die Grundwerte zubillıgen. Es LSt
verständlich, da{ß S1E nıcht darauftf eingehen, WwW1e denn die Kirchen ihrer Verantwortung
gerecht werden könnten.

Es Mag un überraschen, da{fß 1m katholischen Bereich diese besondere Ver
antwortun erhebliche Bedenken gedußert wurden. Sollte die Kirche nıcht dankbar
sein für diese ıhr zugestandene und anempfohlene Aufgabe? och 1sSt die Ursache die-
SCr Distanzıerung beachten: geht nıcht darum, 1ne kirchliche Verantwortung
tür die Grundwerte 1n Abrede stellen, sondern darum, die Alleinverantwortung
der Gesellschaft zurückzuweisen: denn wird A ls höchst problematisch angesehen,
da{fß die Gesellschaft allein und 1n ihr VOTLT allem die Kirchen für Werte zuständig sSein
sollen, der Staat aber vollständıg angewiLesen 1St aut diese Werte, die ıhm A4US der
Gesellschaft entgegengebracht werden. Wiıdersprochen wırd also der These, dafß die
Neutralıtät gegenüber den Werten Aaus der Pflicht des Staats ZUur Neutralität gegenüber
den Konfessionen tolgt Beachtlich 1St, da{ß 1n dieser umstrıttenen These 7zwıschen Kon-
“£SS10N und Ethos eın B R0M Zusammenhang vyesehen wird.

D1iesen Zusammenhang haben die Kiırchen Selt iıhrer Entstehung, reiliıch 1n konfes-
s1ionell unterschiedlicher Akzentuierung, realısıeren versucht: empfanden S1E sich
doch nıcht 1Ur für Fragen des Glaubens, sondern auch für Fragen des Lebens der ]lau-
benden 1n der Welt als zuständıg.

Die eigentliche Komplikation ergıbt sıch für SGGL eit ErSsSt dadurch, dafß speziell
VO  z} seıten der katholischen Kirche eın Beıtrag nıcht 1LLUT ZUuU Ethos der Christen, SOMN-

dern z Ethos aller Menschen beansprucht wiırd, VO  e} der Kıirche me1lst artikuliert
nter dem auch 1mMm Grundgesetz ZCENANNTEN Stichwort „SıttengesetZz”, eın Beitrag,
der 1n den genannten Reden ausdrücklich zugestanden wiırd. Dieser Anspruch der
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Kirchen auft einen Beıtrag ZAUT: allgemeınen Sittlichkeit bringt 7We1 fundamentale
Probleme mMI1t sıch Einmal oubt 1mM Verlauft der euzeılt immer schärter werdende
Angrifte auf die SoOgenannte „christliche Moral“, VO niemandem scharf formuliert
W1e VO Nıetzsche; diese richten sıch auch dort die Kırchen, diese mındestens
nıcht die alleinıge Schuld Lragen, W 1€ sıch eLWwWwa 1im Vorwurft der Sexualfeindlichkeit
der Kirchen zeıgt. Zum anderen vermögen sıch die Kirchen nıcht schnell aut
den legıtımen gxeschichtlichen Wandıel der Moralıtät einzustellen, daß yegenwärtıg
auch 1im katholischen Bereıich stillschweigend die Kompetenz der Kirche tür die Lebens-
anweısungen relatıviert wird.

Eın Zeichen für die erworrenheıt in diesen Fragen 1St auch, da{fß den Kirchen eıne

gesellschaftlıche Verantwortung sowohl zugesprochen als auch abgesprochen wiıird.
Kiırchlicherseits 1St inzwiıschen weıithın einem KOnsens darüber gekommen, da{fß
CS eınen Weltbezug christlıchen Glaubens oibt und da{fß somıt der christliche Glaube
auch m1t den Fragen 1nNnes weltlich-menschlichen Ethos Lun hat Dı1es oilt selbst
dann, WenNn 1m evangelischen Bereich Jange dem Einflufß eıiner bestimmten Inter-

pretatiıon der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre eın Weltbezug christlichen Glaubens
ausgeschlossen wurde, ıne Annahme, die bhıs 1n die Gegenwart hıneın hre Wirksam-
keıit hat

UÜberblickt 888  z diese Hınweise Entstehung, Kernpunkten SOW1e Grundproble-
INE  — der Diskussion über die „Grundwerte“, ergıbt sıch eın nıcht leicht überschau-
bares Biıld: sicher 1STt NUTL, da{fß CS tatsächlıch Grundfragen VO  - Staat und Gesell-
schaft und spezıell A{  - Staat und Kırche xeht. Die Meınungen darüber, ob überhaupt
VO  z Grundwerten gesprochen werden soll; ob VO  w ıhnen sprechen Zeichen ihrer Krise
1St, w 1€e diese Kriıse entstanden und Wwile s1€ bewältigen iSt, gehen bıs 1n Grundsätz-
lıches hinein auseinander. Die Wurzel aller Probleme lıegt 1n der rage der Legıtima-
t10N: w1e lassen siıch Werte legıtım begründen, die ihrerseits staatliches und yesell-
schaftliches Leben legıtim begründen können? Dıie Antwort, die lange Jahrhunderte
1MmM Grund unbestritten Wal, autete: VO (JOÖTt her In der euzeılt wurde diese
Antwort zunehmend ETSECTZE durch die andere: VO  = der Natur des Menschen her Die
Probleme wurden offenkundıg, als auch diese Antwort KSCLUZE wurde: durch positıve
Setzung des Menschen. In dieser Notwendigkeıt und Problematik der Begründung
VO  a Werten lıegt die Wurzel des Problems, das die gegenwärtıge Diskussion ber
Grundwerte begründet und bestimmt.

Entstehung, Bedeutung und Problematik des Begrifts „Grundwerte“

Die Frage ISt aru ASt übenhaupt 1ne Diskussion über „Grundwerte“ entstanden?
Hätte nıcht 1n e Diskussion über „Grundrechte“ enügt? Denn diesem Stichwort
oder dem der „Menschenrechte“ ürften UVO die Probleme verhandelt W OTIL-

den se1n, die derzeit un dem Thema „Grundwerte“ angesprochen werden. Warum 1St
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überhaupt über die bısher verwandten Begrifte, speziell über den Begriff „Grundrechte“
hinaus der Begriff „Grundwerte“ epragt worden? Soll durch diesen Begriff der
ethische Bereich hervorgehoben und dadurch der prıimär Juristische Aspekt des Be-

orıfts „Grundrechte“ PSCLZT oder wen1gstens erganzt werden?
Der Begrift „Grundrechte“ 1St vergleichsweiıse alt, älßt sıch doch bereıts VOTr der

Französıischen Revolution nachweisen; überdies hat 1n UuNsSeCeTECIN Sprachgebrauch
eınen testen Platz, W1€ die einschlägıgen Stichwörter vangıger Lexika zeigen; seine
Entstehung wırd auf den Naturrechtsgedanken zurückgeführt. Seine detaillierte ( S
schichte scheint noch unerforscht; auch seıne Relatıon den Begriffen ‚Menschen-
rechte“ und „Bürgerrechte“, die 1n der Erklärung der Französischen R evolution VO

1789 verwendet wurden, 1Sst nıcht SCHAaUCI festgelegt; vielmehr scheinen „Grundrechte“
und „Menschenrechte“ SYNONYIMN verwandt werden.

Demgegenüber 1St der Begrift „Grundwerte“ recht jungen Datums und bıs heute
keineswegs allseits verwandt. In Lexika wiırd nıcht gyeführt. Vor seiner Verwendung
1n der Diskussion der Parteıen findet sıch, WE auch vereinzelt, 1n der juristischen
Diskussion, AaUS der auch 1n das Godesberger Programm der SPD übernommen se1n
dürfte. Nachzuweisen 1St der Begrift vor allem be]l Helmut Coing, der sıch ausdrück-
ıch auf die Wertethik von Max Scheler und Nıcola1l Hartmann bezieht.

Damıt siınd Z7wel bémerkénswerne Rıchtungen gzewlesen: Finmal hängt der Begriff
„Gru.ndwerte“, w1e WAarL, MT der Wertethik INMECN; ZzUu anderen
hängt ebenso Ww1e der Begriff „G_ru-ndrechte“ MI1t dem Naturrecht Wenn
also 1ın Reden über‘ die Grundwerte auf das Naturrecht verwıesen wird, kann sıch
dieser Verweis autf nachweisbare Traditionslinien erutfen: Auch Coing hat sıch 4US-

drücklich für dıre Annahme des Naturrechts eingesetzt. Eıne Nachprüfung be1 den
genannten Gewährsleuten . Scheler und Hartmann ergab, da{fß sich .der Begrift «Grund-
werte“ tatsächlich be]1 Scheler, W E1 auch eher beiläufig, SOWI1e be] Hartmann, WECeNN

auch 1n eıner spezifischeren Bedeutung, belegen Afßt
Verschiedentlich wiırd teils als Argument die Diskussion über „Grund-

werte“ Zesagt, der Wertbegriff NIsLAamMm): ursprünglich oder wenıgstens sachlich
dem ökonomischen Bereıich; auch Hartmann 1St dieser Meınung. Dagegen spricht der
Hınweis VO  - Hans Reıiner, die Stoa verwende den Begrift \Wert: erstmalıg 1n der
Ethik: überdies äfßt sich der Begrift „ Wert“ bei Immanuel Kant mMI1t der A4aUuS-

drücklichen Kennzeichnung „sıttlıche Werte“, be1 Friedrich Eduard Beneke (1798—1854)
un bei Friedrich Nietzsche nachweısen, der nach Meınung Martın Heideggers den
Begrift „ Wert“ popularısıert hat Da{ß der Begrift VO rsprung oder VO  - der Sache
her eın ausschliefßlich ökonomischer Begriff sel, wiırd INa  - angesichts dieser Befunde
nıcht aufrechterhalten können.

Die Pragung des Begrifts „Grundwerte“ Jag nıcht eben nahe, weil] man be1 emu-

hungen eıne Wertordnung iıne Bewertungsskala VO nach oben annahm,
die VO nıederen höheren Werten und schliefslıch ZUu Schsten Wert führte, INSP1-
riert durch Platons Reflexionen über den Weg, besser den „Aufstieg“ ZUr Erkenntnis
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der „Idee dies Guten“. TYSt spater wurde 1n Analogie Zzu „Grundrechten“ auch VO  w

„Grundwerten“ gesprochen. Im Zusammenhang mMIit dem Versuch eliner Wertordnung
wird der Begrift „Grundwerte“ bereits Begınn UNSECTITCS Jahrhunderts verwandt,
WECNN e bei Harald Höftding heißt „Sollen verschiedene Werte miteinander VCI-

olıchen werden und jede bewufßte Wertung besteht 1n eiınem solchen Vergleichen
mu eın Grundwert VOFrausgeseLZt werden, nach_ dem sıch die Rangfolge der VC1I-

schiedenen Werte feststellen 1äfßt.“
Mıt diesen Hınweisen kann al keine auch NUr annähernd geschlossene (e-

schıchte des Begriffs „Grundwerte“ vorgelegt werden. Es kannn 1L1LUTE das Umtfteld abge-
steckt werden, dem dieser Begrift CeNTISTamMmM STAaAMMT Aaus der Ethik, speziell Aaus der
Wertethik, und wurde 1n der besonderen Situation der Nachkriegszeit VOT allem VO  3

Juristen aufgenommen, die durch d Ya da Nationalsoz1ıalismus dringlich
vxewordene rage nach den Grundlagen des Rechts klären Denn galt nıcht NUT,
die unhaltbare natıonalsozıialıstische Fundierung des Rechts, sondern auch den Ver-
zıcht des Rechtspositivismus autf e1ne Fundierung des Rechts überwinden, der
de facto der nationalsozıalıistischen Fundierung 1n die Hände gearbeitet hatte, ındem

für S1E einen Freiraum lıefß; hiıer dürtfte sıch ıne merkwürdige Parallele dem
Tatbestand ergeben, da{ß der Berufung auf Luthers Zwei-Reiche-Lehre vollzogene
Verzicht auf eın politisches ngagement gleichtalls dem Nationalsozialısmus eNnNt-

gegengekommen War Diesem Ziel eiıner Fundierung VO  . Staat und Gesellschaft dien-
ten Ja die Wiederbelebungsversuche eines Naturrechts, die sich inzwiıschen als nıcht
cehr erfolgreich erwıesen haben Dieser Intention dürfte 1U  . die Grundwerte-Dis-
kussıon dienen.

ıne Komplikation ergıbt sıch dadurch, dafß der Begrift „Grundwerte“ der Pro-
blematıik des Begriffes A NWert® partızıpılert, W1€e S1e 1n den Bemühungen 1ne
Wertphilosophie und spezıel] 1n e Wertethik ZUuUTLage ISt: zeıgte sıch,
dafß sıch keine allgemeıne Übereinstimmung 1n der rage erzielen lie4ß, W aAs denn u
Werte se]en un welche Wertordnung sıch finden lasse; Nıcola i Hartmanns Versuch,
1ne€e Sphäre iıdealen Se1ns, nämlıch die Werte, als objektiv erkennbar aufzuweisen,
wird gegenwärtıg aum noch diskutiert, veschweige denn akzeptiert.

ıcht wenıger problematisch 1St der ENTISCSCNSESCTZTE Versuch, die Problematik der
Werte dadurch lösen, da{fß wissenschaftlich die Werte ausgeklammert werden, da{ß
somıt zwıschen Erkenntnis un Wert wırd, W1€ VOTr allem se1t Max Weber

der Devıse der Wertfreiheit der Wassencchaft gyeschehen IsSt
Diese ZESAMTE Diskussion, die sıch 1n den zwanzıger Jahren dieses Jahrhunderts

abspielte und die nach 1945 noch 1ne ZeWw1sse Fortsetzung fand, dürfte jedoch letzt-
ıch keıin Grund se1n, den Begriff »  ert  < vzegenwärtig nıcht gebrauchen. Zu nier-

suchen bleibt treilich, inwiefern besonders einschneidende Vorbehalte diesen
Begrift VO  a Autoren geltend gemacht wurden, die sıch mMI1t dem Nationalsozialismus

lange und intens1v ıdentihizieren konnten.
Einschneidend 1STt die Problematik, die durch die: Doppelung Von Grundrechten
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und Grundwerten entstanden iSt: wıiederhoalt sıch hiıer doch die Problematik, die
der Unterscheidung VOoOnNn Juridischem un ethischem Bereich, VO Recht und

Ethos heftigen Auseinandersetzungen gveführt hat und die heute keineswegs be-
wältigt se1n dürfte. ber deswegen auf den Begrift „Grundwerte“ verzichten,
würde bedeuten, die Problematik des Verhältnisses VO  3 Recht und Ethos durch die
Elıminierung des Ethos AaUSs dem Bereich des Rechts lösen wollen, zweıtellos i1ne
illegıtime und überdies erfolglose Weise der Problemlösung. Man wırd also SlanNzZ 1mM
Gegenteıl die Doppelung VON Grundrechten und Grundwerten mindestens deswegen
begrüßen mussen, w.e1l die Frage nach dem Verhältnis VO  } echt und Ethos VO  =)

höchster Dringlichkeit ST Doch ehe dieser rage nachzugehen ISE, MUu die Natur-
rechtsfrage 1m Zusammenhang MI1t den „Grund-Werten“ angeschnitten werden.

Grundwerte und Naturrecht

Die These, der Staat habe die Grundwerte nıcht geschaffen, finde S1€e VOT, aber
nıcht 1n der Gesellschaft, sondern in der Natur des Menschen, klingt eintach und über-
zeugend, zuma] WECLHN INa  a hre Intention berücksichtigt: anders ließen sıch „die
Grundrechte dem mehrheitlichen Zugriff der Gesellschaft nıcht entziehen“ Kohl)
Der Rückgriff auf die Natur dess Menschen dient also dazu, die Grundwerte dem
Bereich entzıehen, über den iInNna abstimmen kann; on müßte INa  z 1ın auf
nehmen, da{fß 1n e noch knappe Mehrheit über letzte Werte für die Gesamtheit
entscheiden kann. Grundrechte und Grundwerte, über die INa nıcht abstimmen kann,
über die der Mensch nıcht noch einmal frei entscheiden kann, die also mIt dem Men-
schen celbst gegeben sınd, werden nach dieser Argumentatıon 1mM SOgENaANNTEN „Natur-
recht“ vorgefunden, 1n einem dem Menschen VO Natur AaUus eıgenen Recht

W1e schon angedeutet, hat das Naturrecht 1n der Nachkriegszeit eine erhebliche
Beachtung gefunden, als CS darum Z1INg, 1ne Begründung tür das posıtıve echt
finden: dies WTr nach dem Krıeg besonders dringlıch, weil] die These des vorher welt-
hın anerkannten Reechtsposit1v1smus sıch gegenüber dem Nationalsozialismus als uUuNzZzUu-

reichend erwıesen hatte.
Bemerkenswert scheint, da die Einstellung ZUuU Naturrecht heute nıcht zuletzt

kontessionel] epragt ist; enn Wıderspruch das Naturrecht wurde VOTL allem
VO solchen Autoren erhoben, die eıner protestantischen Tradition verbunden sind,
bıs hın der Aussage, vebe keıin Naturrecht. Demgegenüber tand die Annahme
eiınes Naturrechts lange e1It iındurch VOT allem VO solchen Autoren nachhaltige
Zustimmung, die 1n eıner katholischen Tradition stehen. Da{fß sıch be] dem Natur-
recht ıne Grundlagenfrage der euzelt handelt und dafß diese rage sehr verschie-
dene Antworten hervorbrachte, sollen ein1ıge Hınweise ABr Geschichte zeıgen, ohne
deren Berücksichtigung die gegenwärtıge Diskussion das Naturrecht nıcht geführt
werden sollte.
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Als Übergang VO mittelalterlichen theonomen ZUu neuzeıitlichen ufonomen Na-
turrecht werden Argumentatıiıonen der spanischen S pätscholastik des Jahrhunderts
angesehen; bereits hıer ertolgt 1nNn€e Begründung des Rechts VO der Natur„her un

zunehmendem Verzicht auf 1ne direkte Legıtimatıon des Rechts durch Gott. Die
Darstellung dieser Naturrechtskonzeptionen le1ibt durchweg merkwürdig abstrakt,
werden S1E doch alıs eın theoretisches Phänomen interpretiert. Die rage bedürfte
dringend eıner Klärung, gerade 1n dieser eıit e1n Naturrecht wichtig wurde,
ob vielleicht daran legt, dalß infolge der Ausweıtung der bıslang bekannten Welt
durch die Entdeckung Kontinente un Völker Probleme entstanden, die VO

einer traditionellen theologischen Konzeption her nıcht mehr gyelöst werden konnten.
Es ware klären, ob die Naturrechtsüberlegungen konzıpilert und danach praktisch
angewandt worden sind, Ww1€e durchweg ANSCHOIMNIMNECN wird, oder ob Ss1e AaUuUs$s diesen
konkreten Problemen heraus entwickelt worden sind. Wenn dieser Zusammenhang
sıch nachweisen ließe, hätten naturrechtliche Gedankengänge der Auseinandersetzung
MITt Fragen gedient, die V.(): außerhalb des christlichen Bereichs her gestellt worden
sind.

Dıie nächste Phase Wr die UÜbernahme dieser spätscholastischen Naturrechtsüber-
legungen 1n die konftessionellen Auseinandersetzungen nach der Reformation durch
drotestantische Autoren. Hıer diente das Naturrecht gleichsam als Ersatz für eine
unmıiıttelbare Legıtimierung des Rechts durch Gott, nachdem der iıne Glaube
(SOtt zerbrochen W ar und nıcht mehr dem triedlichen Zusammenleben diente, sondern

Bürger- und Religionskriegen tührte. Diese enttheologisierte Begründung des Rechts
zielte darauf, die Aaus Glaubensüberzeugungen heraus geführten Krıege überwiın-
den Eın wesentlicher Grund tür die Entstehung dieser Naturrechtskonzeptionen Wr

also eın unmıiıttelbar praktisches Problem, näamlıch die Überwindung der konftessionell
(mit)bedingten Bürgerkriege nach der Reformation. S0 kommt die Entwicklung des
ratiıonalen Naturrechts be]l Hobbes ‚einer Lehre der Ursachen vVvon Krieg und Frieden“
gleich Koselleck). Wesentlıch 1Sst, da{fß das Naturrecht hier möglicherweise 1mM
Unterschied Zur spanıschen Spätscholastık nıcht ZuUur LOösung VO  - Problemen außer-
halb, sondern iınnerhalb des christlich-abendländischen Bereıichs dient. Dieses Natur-
recht War ursprünglıch nıcht atheistisch gemeınt, w 1e€e das berühmte, freilich nıcht VO

Hugo Grotius ZUGFST tormulierte Wort erkennen läßt, da{fß natürlıche Rechte eiınen
Platz hätten, „auch WEeNnNn WLr annähmen, W as ohne ozrößten Frevel nıcht AaNSCNOMM
werden kann, gyäbe (Gott nıcht“.

Als weıtere Phase 1St die Verwendung naturrechtlicher Argumentatıonen 1MmM Ver-
auf der revolutionären Entwicklung VOTr allem 1n der Französischen Revolution
nennen *. Von naturrechtlichen Voraussetzungen her wurden die Menschenrechte der
amerikanıschen Unabhängigkeitserklärung und nach deren Vorbild, WenNnn auch 1n
entscheidend verändertem Zusammenhang und mMi1t entscheidend anderer Wirkung,
dıe Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution formuliert. Auch hier
diente die Verwendung naturrechtlicher Vorstellungen cehr konkreten Interessen, 1U  -
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freilich nıcht mehr konfessioneller, sondern politischer un gesellschaftlicher Art In
der Erklärung der Menschenrechte 1n Amerika, die weitgehend VO  aD) John Locke be-
einflufßt WAafl, Zing die Loslösung der Kolonien VO  ] einem weıt entfernten
Mutterland, das sıch nıcht genügend auf die Belange der Kolonien einstellen konnte
und 1n Verkennung der Lage hinreichende eigene Rechte verweıgerte. Diese Erklärung
hat ate yestanden für die Erklärung der Grundrechte der Französischen Revolution:;:
1n ıhr 21ng CS wiederum konkrete, 11U  = 1aber innergesellschaftliche Probleme,
nämlıich die Legıtimatıon elines revolutionären Bruchs m1t der eigenen Vergangen-
heit. In dieser Phase diente das Naturrecht nıcht mehr Zur Begründung eınes Eın-
vernehmens, sondern Zur Legitimatıion eıner Auseinandersetzung. Zudem siınd 1n der
Französischen Revolution die naturrechtlichen Voraussetzungen vollends VO  } jedem
Glauben Gott gelöst; S1E SOmı1t, W1e schon uUuVvVo bei Rousseau, ıne Legıtıi-
matıon durch Gott

Als etzte historische Phase LSt die Entwicklung einer Naturrechtskonzeption ın der
Neuscholastik nach 7178950 NECNNEN, dıe bemerkenswerterweise das protestantische
Naturrecht des EL Jahrhunderts anknüpfte. Da auch diese Konzeption w 1€e die Neu-
scholastiık überhaupt nıcht AaUsSs reiner Spekulation heraus, sondern ZUr Lösung kon-
kreter Probleme entwickelt wurde, 1St keine rage; anders konnte sıch der katholische
Glaube 1N der säkular gewordenen und als teindlich empfundenen Welt nıcht mehr
artıkulieren, anders se1ne Bemühungen Einflußnahme 1m säkularen Bereich nıcht
mehr begründen.

Überblickt INan diese verschiedenen Phasen und Konzeptionen des Naturrechts,
ergıbt sıch tolgendes Bıiıld Übereinstimmung esteht mindestens se1it dem e ahrhun-
dert darin, da{fß naturrechtliche Gedankengänge einen Versuch ZUuUr Legıtimatıon VO  >

Regelungen 1MmM politischen und gesellschaftlıchen Raum darstellen; 1L1UTr noch durch eın
Naturrecht ließen sıch die Grundlagen für die Regelungen und Rechte menschlichen
Lebens und Zusammenlebens begründen. Innerhalb dieser tormalen Übereinstimmung
WAaren die Naturrechtskonzeptionen für sehr unterschiedliche, Ja eNTISESCNSCSELIZLE kon-
krete Siıtuationen dienlıch. Es kann daher keine ede davon se1n, da{fß sich naturrecht-
lıche Argumentatıionen 1ın der euzeıt kontinulrerlich entwickelt haben: S1E partızıplie-
Ten der verschlungenen Entwicklung der euzelıt, die Ja keineswegs geradlinig VOCI -

lautfen ISt
Diese Hınweise können 1L1UT zeıgen, da{fß ın einer Diskussion über die Grundwerte

der ezug aut das Naturrecht berechtigt ISt; 1m Zusammenhang m1t csehr weıt SA en
naturrechtlichen Argumentatıonen haben sich Grundrechte und Grundwerte

herausgebildet; der Blick 1n die Geschichte zeıgt aber auch, da{fß der Hınwelıis autf „das
Naturrecht“ nıcht schon 1n sich klar und verständlich ist 5: welches Naturrecht ISt
gemeınt und WOZU soll x dienen? Nur sovıel 1St. eindeut1ig: Naturrechtliche Konzepti0o-
Ne  =) dienen der Legitimatıon der Grundregeln menschlichen Lebens und Zusammen-
lebens 1n den vielfältigen Sıtuatiıonen, Ww1e S1E durch die euzeıt heraufgeführt WOI-

den sınd; S1Ce dienen letztlich der Begründung des Rechts und der Möglichkeit, nach
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der Gerechtigkeıit des Rechts fragen. Diese rage 1St ambiıvalent, kann S1€e doch
„konservatıv“ oder „revolutionär“ gestellt werden.

Angesichts der Problematik und Ambivalenz der Naturrechtskonzeptionen sind
Versuche verständlıich, das Naturrecht überhaupt verwerten. Doch sind damit die
Probleme ıcht beseit1igt, deren LOsung die Berufung auf das Naturrecht erfolgte.
Zunächst dürtte die Alternatıve, eiınem Rechtsposit1v1ismus zurückzukehren,
möglıch se1ın. Sodann 1St be1i eiıner Verwerfung naturrechtlicher Überlegungen fragen,
ob INa  =) nıcht dann auch die Grundrechte 1n rage stellt, die iınzwischen Bestandteil VO

Verfassungen und Konventionen geworden sind. Überdies kehren 1n der rage der
Konkretisierung der Grundrechte entsprechende Probleme wıeder, Ww1e€e S1Ee sich bei der

Konkretisierung naturrechtlicher Gedankengänge ergeben, 1St Ja auch bel den Grund-
rechten keineswegs eindeut1g, worıin denn 11U Freiheıit, Gerechtigkeıit, Solıdarität be-
stehen. Es kommt daher ıcht aut Beibehaltung des Wortes „Naturrecht“ A sondern
darauf, Wwıe INa  = 1n der jeweılıgen eit und Sıtuation etzten und doch für die
Praxıs mafßgeblichen Rechten und Werten kommt. Wegen der hiıermit gegebenen
Schwierigkeiten autf sS1€e verzichten, 1St unmöglıch. Hıer hat die Aussage VO  =) Theodor

Adorno iıhr Recht „Führt jede inhaltlıch ausgeführte, posıtıve Lehre VO Natur-
recht aut Antiınomien, bewahrt dessen Idee dennoch kritisch die nwahrheit pOS1-
t1ven Rechts“

Begründungs- und Legitimationsmodelle menschlichen Lebens und 7Zusammenlebens

Überblickt INa die bisherigen Aussagen den Grundwerten und ZAUG Natur-
recht, könnte 114  } sıch Skeptizismus un Pessimıismus veranlafßt csehen. Lä{ft der
Verweıs autf die Geschichte nıcht den Versuch berechtigt erscheinen, aut das Natur-
recht verzıchten un VOTLT den Grundwerten warnen”? Doch Ww1e Ost INa  D die
Probleme, deren Lösung eın Naturrecht konzıpilert wurde, ın dessen Nachfolge
auch die ede VO  3 Grundrechten, Menschenrechten und schließlich VON Grundwerten
entstanden 1st”

Weiterhelten kann hier die rage welche Modelle der Begründung un Legıtimatıion
der Werte, Regeln und Normen lassen s1ich finden, die DOULT: Gestaltung menschlichen
Lebens und Zusammenlebens erforderlich sind? Reduziert auf Grundtypen sınd 1n
UE LEET. geistesgeschichtlichen Tradıtion bıslang drei Modelle entwickelt worden: eın
theonomes, eln „naturrechtliches“ und ein positıvistisches Modell. Ob noch andere
Modelle denkbar sınd, kann hıer nıcht eroOrtert werden.

Das t+heonome Modell. Weesentlich und lange e1it vorherrschend WAar Für uUuNsSCTECEIIN

Geschichtsraum ein theonomes Begründungs- un Legitimationsmodell, eın
Modell;, das eine direkte Bestimmung durch (3Ott annımmt. Hıer wurde die Begrün-
dung menschlıchen Lebens und Zusammenlebens un zugleich die Legitimatıiıon ethi-
scher und 1n welitem Sınn politischer Maxımen und Realisierungen durch den unmittel-
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baren Rekurs auf Gott gelöst; die VON CSOfTt selbst iın der Geschichte gegebenen Zehn
Gebote stehen für dieses Modell ebenso w 1e die ırekte Berufung auf (Gott ZUr Aus-
übung weltlicher und, mI1t iıhr verbunden, auch geistlıicher Macht Nur ansatzweılse,
nämlich für die Frage, Ww1e denn die Heiden leben, mu{fite 1n frühchristlicher elit
aut e1n VO  , (SOFf#* 1n die Natur hineingelegtes Sıttengesetz rekurriert werden (Röm Z _5)
Mıt zunehmender Christianısierung DA diese rage zurück.

Seit sıch aber der exXt der Offenbarung der Zehn Gebote auf dem Siınal nıcht mehr
als historischer Bericht auffassen 1afSt, können die Zehn Gebote nıcht mehr auf 1i1ne
historisch greifbare Tat (Gsottes 1ın der Geschichte zurückgeführt werden. Damıt ergeben
sıch Probleme. Sıe betreften nıcht allein die rage der Zehn Gebote, sondern funda-
mental sämtliche Aussagen der Schrift über das Leben 1in der VOoNn (F veschaffenen
Welt

Das positivistische Modell. Als ECXIrEeME Gegenposıtion Z theonomen Modell
AflßSt sıch der TYSLT 1m und vollends 1mM Jahrhundert entwickelte Positivyvismus
interpretieren, der davon ausgeht, da{fß der Mensch cselbst Werte und Regeln se1INes
Lebens und Zusammenlebens setzen mufß, Ww1e überhaupt den etzten Sınn se1INeSs
Lebens selbst bestimmen mMu Weltverständnis und Ethik siınd hıer etztlich VOmM Men-
schen abhängige Bestiımmungen mındestens 1ın dem Sınn, da{ß S1€e nıcht durch Gott,
die w1e auch immer begriftene Welt ader die Natur des Menschen vorgegeben sind:
der Mensch LST frei LN se1ner Selbstbestimmung und somıt frei gerade 1ın seınen Grund-
überzeugungen.

Fraglos 1St der Mensch treı 1n der Wahl seliner Grundüberzeugungen; kann nıe-
mand zu eliner bestimmten Grundüberzeugung, einem bestimmten Glauben oder
einer bestimmten Weltanschauung CZWUNSCH werden. A Die Freiheit des Glaubens,
des (Gewi1issens und die Freiheit des relig1ösen und weltanschaulichen Bekenntnisses
sind unverletzlıch“ (Grundgesetz, Art 4,1) Da{ß der Mensch aber auch die Grund-
rechte und Grundwerte selbst materi1al bestimmen kann, 1St 1ıne problematische These,
die iıhr relatıves Recht War darın hat, da{fß auch Grundrechte und Grundwerte ande-
He  w nıcht hre Freiheit aufgezwungen werden dürfen Sıe wırd aber talsch, W CI

S1E die Bestimmung der Grundrechte und Grundwerte DE LLE der Setzung des Menschen
überläfßt; CS o1bt „unverletzlıche und unveräußerliche Menschenrechte“ (Grundgesetz,
Art 1;2)

Da{iß hier eın logischer Wiıderspruch vorzuliegen scheint, kann nıcht hiındern, 2R8!

‚e1den Aussagen festzuhalten. Es scheıint, da{fß tundamentale Aussagen über den Men-
schen nıcht ohne Paradoxien und daher fundamentale Aussagen über die Ethik nıcht
ohne Antınomiıien formuliert werden können. Menschliche Freiheit schlie{ßt nıcht e1in,
auf unveräufßerliche Menschenrechte $rei verzichten können; Personenwürde un
Freiheit als Grundrechte und Grundwerte des Menschen können WIr schlechterdings
nıcht noch einma|l frei setrtzen ber beides äfßt sıch auch nıcht abstimmen. Wenn nıcht
alles täuscht, hat der Positivismus hier seıne strukturelle Grenze, die ıh als Posıiti-
Vismus IFL 1mM Rahmen eıner nicht-positivistischen Voraussetzung möglich Ce1N AfßSt
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Das „naturrechtliche“ Modell. ıcht IFÜT geschichtlich, sondern auch sachlich liegen
7zwıischen theonomem und posıtivistischem Ansatz die neuzeitlich entstandenen Ver-
sırche eıner Begründung menschlichen Lebens und Zusammenlebens un Zuhilfenahme
des Naturrechts oder der AaUuS ıhm entfalteten Grundrechte oder Menschenrechte. Diese
Versuche berutfen sıch also nıcht unmıiıttelbar auf Gott, unterstellen aber Grundrechte
und Grundwerte des Menschen nıcht der alleınıgen Kompetenz des Menschen. Den-
noch sehen sS1e 1in diesen den Menschm gegebenen Voraussetzungen keine Beschneidung
der Autonomıie des Menschen.

ber diese ormale Übereinstimmung hiınaus unterscheiden sıch die Begründungs-
und Legitimationsversuche fundamental;, insotfern S1e den Rückgrift autf (Gott als letzte
Begründung und Legitimatıon e1n- oder auch ausschließen; Versuche, die mittelbar über
die Natur des Menschen letztlich auf (Gsott als Schöpter und Herrn der Welt zurück-
ogreifen, stehen jenen vegenüber, die als Ersatz und Gegensatz dieses Rückgrifts 1ne
VO Wesen des Menschen oder der Sache her vegebene Legitimatıon postulieren.

Miıt dıesen entgegengesetizZten Positionen 1STt eın geschichtlicher, WEEINNN auch nıcht e1N-
ftach kontinuijerlicher Proze{ß gENANNT: Die naturrechtlichen Begründungs- und Leg1-
timationsmodelle haben sıch erst allmählich VO  . eıner etzten Fundierung 1n Gott
elÖöst, und erst danach siınd solche Modelle entworten worden, die den Rückgrift auf
(zott ausdrück lıch ausschließen und sıch direkt diesen Rückgrift richten, weıl
nach dieser Konzeption die Autonomie des Menschen durch die Heteronomıie, die
Fremdbestimmung durch (sott beschnitten werde. Dieser geschichtliche Ablauft kann
W 1e der Verlauf der neuzeıtlichen Entwicklung überhaupt Recht als Säkularısierung,
als Verweltlichung interpretiert werden. ıe posıtıve Bedeutung dieses Oorgangs 1St
darın sehen, da{fß die Entstehung des weltanschaulich neutralen Staats ermöglıchte,
da{ß 1n ıhm Bürger verschiedener Weltanschauung miteinander leben können, sofern sS1€e
die Grundlagen dieses Staats akzeptieren.

Sucht INa  ®} angesichts dieser Modellee die Sıtuation der Christen umschreiben,
ist zunächst testzustellen, da{ß der Schritt VOIN e1inem theonomen einem naturrecht-
lıchen Model]l keineswegs überall un A @}  w) allen Christen vollzogen 1St Die Erkenntnis
der Geschichtlichkeit des Glaubens un damıt auch christlicher Legitimationsmodelle
und christlicher Ethik wırd sıch erst noch durchsetzen mussen. Das Grundproblem be-
steht 1n der Geschichtlichkeit des christlichen Glaubens un damıit eben auch des
christlichen Ethos, eın Problem, das seit einıger eıt dem Stichwort „wandelbare
Moral“ bzw „Wandelbarkeit der Normen“ heftig diskutiert wird. Dıie grundlegende
Schwierigkeit 1St, da{fß das geschichtlıch Gewordene als relatıv interpretiert wird, dem
Gott, der absolute und daher unwandelbare, un seiıne unwandelbare Offenbarung MIt
ihren Geboten bzw 1n der sakularisıerten orm die absolute Wahrheit und das
unwandelbare Naturrecht gegenüberstehen, absolut un: unwandelbar 1m Sınn VO  3

u besser übergeschichtlich.
Doch 1St die hiermit angesprochene Unterscheidung VO „zufälligen Geschichtswahr-

heiten“ und „notwendıgen Vernunftwahrheiten“, die se1it Lessing besteht, inzwischen
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fragwürdig geworden Wenn das Problem auch theoretisch nıcht bewältigt werden
konnte, 1ST doch daran festzuhalten, da{fß tür den christlichen Glauben die Erkennt-
N1S der absoluten Wahrheit nıcht übergeschichtlich sondern infolge der Menschwer-
dung geschichtlich aufgefaßt werden MUu Allein der Geschichte und damıt yeschicht-
ıch kann der Christ glauben und AaUuS SC1NECIN Glauben heraus leben Die Verantwor-

Lung des Glaubens und Handelns dieser Welt 1ST damıt nıcht als der eıit
als der Christ siıch die Zehn Gebote als historisch unmittelbar VO Gott erlassen VOTI-

stellte Das Junktim 7zwischen Geschichtlichkeit und Relativismus Afst siıch nıcht mehr
aufrechterhalten

7Zusammenfassend ßr sıch feststellen Gegenwartig inden sich hinsichtlich der letz-
ten Begründung und Legıtimatıon menschlichen Lebens und ethischer Normen sämtliche
UVO genannten Modelle nebeneinander Überwiegen dürfte n miıttlere Modell
das VO Begründung allein VO  } (soOtt oder allein VO Menschen her absieht das
aber sıch noch einmal eNTIZSEZSCNSECSECIZLE Einstellungen umfta{ßt JE nachdem, ob der
Glaube (5Oft 6Ca oder ausgeschlossen 1ST

Hıer erhebt sıch die Frage ob JARiS legıtime, humane Ethik überhaupt entwickelt
werden kann ohne den Glauben (3Ott oder die Annahme Transzendenz,

VO  e 5} das den Menschen und Welt chlechthin übersteigt ıcht 1LUFr

Christen sind der Meiınung, da{fß dies nıcht möglıch SC1 Wıe INa  = diese rage
entscheidet M1 iıhr kehrt die schon einma|l Verbindung VO  > Kon-

ess1ion auch die Ablehnung Glaubens Gott bzw Transzendenz 1ST

308 KS Kontession und Ethik wieder
Das Fazıt tür den Christen lautet die Erkenntnis der Geschichtlichkeit des Jau-

bens kann diesen nıcht autflösen Der Glaube umschließt die Verantwortung VOT (Gott
für das Leben dieser Welt Die für das Leben der Welt notwendigen Regeln
haben ıhre Verbindlichkeit AaUS dieser der Menschwerdung begründeten Verantwor-

Lung VOT (sott Diese Verantwortlichkeit ıll die Glaubensaussage ZU Ausdruck brin-

SCHIL, dafß CGOtt die Gebote erlassen hat ıcht die Hıstor1izıtat dieser Aussage 1ST Grund
für ıhre Verbindlichkeıit sondern hre Verbindlichkeit 1ST Grund für die Erzählung der

Verkündigung der Gebote unmittelbar durch (ZOtt

Grundwerte als Aufgabe

Dıe vorausgeganglhCch Überlegungen söllten den xeistesgeschichtlichen Ort und die
sachliche Bedeutung der Grundwerte erhellen S1e sollten ZCISCH, da{fß M1 den Grund-
werten GG reiche Tradıtion angesprochen 1ST da{ß SLC tief M1 der Geschichte abend-
ländischer und spezıiell neuzeıitlicher Humanıtat verbunden sind un da{ß S1IC ZUr Be-

gründung dieser Humanıtät dienen. Nachdem dil€ ede VO Naturrecht ıcht mehr der

Verständigung dıent, da selbst ZU Streitobjekt geworden IST, empfiehlt siıch,
der philosophischen Probleme VO  = Werten un Grundwerten sprechen.
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Freilich sınd die Grundwerte vefährdet, und W ar nıcht einmal primäar durch den
Wandel VO  an Wertvorstellungen, sondern dadurch, da{fß S1e ihrerseits 1n den Rahmen
polıtischer Auseinandersetzungen hineingezogen werden, als deren Voraussetzung

dienen. Statt näamlıch der Regelung VO  e Konflikten dienen, drohen S1E Konflikt-
stoft werden. Diese Gefährdung geht 7z1emlıch VO  3 allen Beteiligten A4US

Freilich lıegt hier ein Problem;: denn Wertvorstellungen spielen zwangsläufig in
den konkreten politischen Bereich hineimu, siınd s1e doch Orientierung W.1€e Zielpunkt
polıtischer Bemühungen. Hınzu Oanr die unterschiedliche Auslegung der Grund-

Welche Werte siınd überhaupt Grundwerte? Und WEeNN eın Grundwert
1St, 1STt dann tür alle verbindlich? Und WENN die Grundwerte nıcht VO  e} einer pCI-
sönlichen Grundentscheidung (Konfession) werden können, 1STt dann nıcht
die Getahr eıner „Iyranneı der Werte“ gegeben?

Zur Beantwortung dieser Fragen mu tolgendes berücksichtigt werden: Zunächst
eınmal 1St tür die Konzeption der Grundwerte wesentlıch, da{flß nıcht 1U eınen
Grundwert, sondern eın Geflecht VO  ; Grundwerten o1bt, die un sıch nıcht SPpannungs-
freı Sind. Hıer lıegt 1ne Parallele AB Konzeptıion der Tugenden, die Ja auch mehrere
sind, nıcht voneiınander isolierbar sınd und gleichwohl in spannungsreicher Beziehung
7zueinander stehen. W 1e AaUuSs den Bemühungen Platons ersehen ISt, kann 1i1ne Tugend
alleın nıcht eınem tugendhaften Leben tühren Überdies o1ibt se1it Platon keine
e}  Nn  u testgelegte Zahl VO  - Tugenden; denn behandelt 1n den ersten Dialogen vier
oder auch fünf Tugenden, spater tormuliert 1m Staat vier Zu Teil mMit den vorher
behandelten nıcht übereinstimmende Tugenden, die dann als „Kardinaltugenden“
kanonisiert und dadurch eiıner „Tugendlehre“ fixiert worden sind. Schliefßßlich macht
Platon deutlich, dafß die Balance verschiedener Tugenden, die siıch nıcht einfach
harmonieren, entscheidend LST für ein „ outes:., „glückliches“ Leben

Ziehen WIr AaUuUSs diesen Beobachtungen die Konsequenzen für die Erörterung der
Grundwerte, ergibt sıch, da{fß nıcht eıne prinzıpiell testgelegte Zahl VO  D Grund-
werten geben kann, da{fß auch schwerlich möglıch 1St, Sanz bestimmte Grundwerte
testzulegen, un da{fß sS1€e 1U eıne spannungsreiche Harmonie ergeben können. SO 1St
die Verschiedenheit 1n der Nennung der Grundwerte kein Argument s1e, Ww1e
übrigens die Verschiedenheit der Nennung der „Grundrechte“ keın Argument
s1e ist; werden Ja 1n der amerikanıschen Unabhängigkeitserklärung „Leben, Freiheit
und das Streben nach Glück“, 1n der Französis  en Revolution „Freiheıit, Eıgentum,
Sicherheit und Widerstand Unterdrückung“ den Grundrechten gerechnet.
Heute dürfte S ANSCMESSCH se1n, als Grundwerte die TIrıas „Freiheıit, Solidarität,
Gerechtigkeit“ anzunehmen. T überlegen 1St, ob S1E den Grundwert „ Toleranz“

erganzen ISt, weil „Solıdarıtät“ leicht als geforderte Übereinstimmung auch iın
den Grundüberzeugungen interpretiert wird.

iInzuweılsen 1St auch darauf, da{ß HSECTE Vorstellungen bezüglich der Grundrechte
und Grundwerte überprüft werden mussen, Orıentieren S1_1e sıch doch sehr einem
räumlichen Vorstellungsmodell, WwW1e sıch VOTLr allem den Bestimmungen der Freiheit
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zeigt. uch MUu: darauf verwıesen werden, da{fß die Grundwerte selbst noch einma]
sıtuationsbezogen und xeschichtlich sind: kann, W 1€e schon angedeutet, LWa „Freiheit“
1n Amerika und Frankreich Ende des Jahrhunderts nıcht dasselbe bedeuten
und ETSE recht 1m weıteren Verlauf der Geschichte nıcht einfach dasselbe meılnen.
Gerade 1ın der Entfaltung VO Grundwerten 1N jeweıils geschichtlichen S1tuatio-
NEe  e} esteht eın gravierendes Problem, weil die Bestimmung der Grundwerte 1m
Sınn der ANSCINESSCHCNHN Konkretisierung NECeu gesucht und gefunden werden mu

Fraglos liegen hier dringliche theoretische und praktische Aufgaben. Für S1e haben
alle Personen und Instıtutionen, also auch der Staat SOWl1e die Staaten untereinander,
ihren Beitrag leisten. Wenn 1n der Diskussion nachdrücklich DESAGT wurde, dafß
der freiheitliche, säkularisierte Staat VO Voraussetzungen lebt, die cselbst nıcht Aaus

sıch selbst legıtimıeren und yarantıeren kann, hat diese Aussage darıin ıhr Recht,
da{ß der Staat se1ne Voraussetzungen nıcht celbst geschaffen hat; Ss1€e hat aber darın ıhre
Grenzen, da{ß S$1€E nıcht bedeuten kann, den Staat VON der (Garantıe der Grundrechte
und Grundwerte nıcht ausgeschlossenen Mißbrauchs entbinden. Der Staat
ebt VO  i seınen Voraussetzungen und hat tür S1.£ die ıhm zukommende orge tragen
und S1Ee 1n diesem Sınn vyarantıeren. Eıne radikale Trennung VO Grundrechten und
Grundwerten 1ST unmöglıch, der Versuch gefährlich; denn AaUS dem Bestreben, elne
„Iyranneı der Werte“ 7 durch den Staat vermeiden, kann einer „Iyranneı der
Werte“ Vorschub geleistet werden, insotern der Staat, W-C1T111 sıch jeder Kompetenz
für die Werte enthält und die Werte 1n den vesellschaftlıchen bzw prıvaten Kaum
verweist, der Wertbeurteilung AaUS diesem Raum auf die Dauer ausgeliefert un nfier-

legen 1St Wer Grundrechte und Grundwerte voneinander ERCHHE: NI-Wil  YTtet damıt
die Grundrechte. Grundrechte und Grundwerte sind untrennbar: die Verantwortung
für S1€e 1St unteıilbar.

Welchen Sinn hat aber, neben den Grundrechten VO  23} Grundwerten sprechen?
Abgesehen davon, da{fß der Verzicht aut den Begrift „Grundwerte“ Ja nıcht die Pro-
bleme löst, die siıch mi1t den „Grundrechten“ ohnehin ergeben, kann durch die ausdrück-
lıche Artikulierung VO „Grundwerten“ deutlich gemacht werden, da{fß der Zusammen-
hang VO  D) Recht und Ethos fundamental ists wobe!l die rage des Ethos auch die Grund-
entscheidung, auch 1M Sınn eiıner Konftession impliziert. Dieser Aspekt AlßSt siıch nicht
ungestraft übersehen. Da{fß mMI1t den Werten Emotionen verbunden siınd, sollte 1ne War-

NUunNns se1n, S1Ee eben nıcht emotionalisıeren. Es 1St eın Irtrtum meınen, INd  - könne
Emotionen durch Verschweigen ausschalten. Zudem verdeutlicht der Begriff Grund-
werte“, dafß INa  - nıcht einfach VO allseits und allezeit gesicherten „Grundrechten“
ausgehen kann, sondern da{fß siıch hıer handelt, W as der nachhaltigen För-

derung bedart. Es andelt sıch tatsächlich nicht eintach Grundrechte, die vorliegen
und gegebenentalls erzwingbar sind, sondern Grundwerte, die sowohl Erbe w1e
Auftrag sind. An ihnen „mussen WI1Tr Christen gemeınsam arbeıten, ganz zleich,

polıtischer Standort se1n mag (Helmut Schmidt).
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Die Diskussion 1St dokumentiert 1n : Grundwerte 1n Staat und Gesellschaft, hrsg. M Gorschenek
(München vgl auch Lehmann, Grundwerte 1n Staat und Gesellschaft. Eıne Zwischenbilanz Zzur

bisherigen Diskussion 1n ! Herderkorrespondenz (1977) 13—-18; Nell-Breuning, Der Staat un: die
Grundwerte. Was ann die katholische Soziallehre azu beitragen?, 1n dieser Zschr. 192 (977) 378—388;

Raabe, Der Streıit dıe Grundwerte. Fragen, Argumente, Konsequenzen (Mönchengladbach 19778
Seeber, Was sınd Grundwerte?, (B Herderkorrespondenz 30 (1976) 381—384; Wölhlber, Die

Suche nach dem Grunde. Gegenseıtige Abhängigkeit und Geborgenheıit, In : Lutherische Monatshefte 16
160—162; Essener Gespräche, 1 (Münster Zur Debatte (Katholısche Akademıie 1n

Bayern) (1977) Der vorliegende Aufsatz wırd 1n erweıterter orm und mıiıt ausführlichen
Anmerkungen nochmals erscheinen 1n eiınem VO Oberreuter hrsg. Sammelband ber die Grundwerte
(Bayerische Landeszentrale für politische Biıldung, Prinzregentenstr. 77 101010 München 22)

Inzwiıschen hat Helmut Schmidt deurtlich gemacht, daß selne Hamburger Ausführungen nıcht als
Plädoyer für eıne Wertneutralıität des Staats ausgelegt wıssen will ; vgl seın KNA-Interview VO i
1976 in Grundwerte 1n Staat und Gesellschaft, 2736 A SOWI1e seine noch ntschiedenere Aussage 1n seinem
Interview VO 1977 1n * Evangeliısche OmMentare (1977) 47%

Heidegger, Nıetzsches Wort „Gott 1st tot 1n ! ders., Holzwege (Frankfurt 193—247/, 209
diese Abhandlung 1St wesentliıch den Begrift AA gerichtet 1n Auseinandersetzung mIi1t Niıetzsches
These VO der „Umwertung der Werte”; vgl auch Heidegger, Dıe Zeıit des Weltbildes, eb 93

„Das Naturrecht 1St daher die spezıfısche Legitimıitätsform der revolutionär geschaftenen Ordnungen.
Berufung aut ‚Naturrecht‘ ISt ımmer wieder die orm SCcCWESCIL, 1n welcher Klassen, die sich die
bestehende Ordnung auflehnten, ıhrem Verlangen nach Rechtschöpfung Legitimität verliehen, sofern
s1e sıch ıcht aut posıtıve relıgıöse Normen und Oftenbarungen stützten“ (Max Weber, Rechtssoziologie,
Neuwıied 1960, 265) Vgl VO allem Habermass, Naturrecht und Revolution, 1n ! ders., Theorie und
Praxıs (4*Frankfurt b a

Vgl die echt Helmut ohl gestellten Fragen VO Wallraft, 1n : Grundwerte 1n Staat und
Gesellschaft, 69 Dıie Ablehnung eines Rückgrifts aut die Natur, wıe ıhn Helmut ohl vorgehN OMMECN
hat, da dieser Rückgriff unangreifbar mache, also eıne Immunisierungsstrategıe bedeute, und INanl-

gelnder Oftenheıt einem Abgleiten 1NS radıkale Freund-Feind-Verhältnis (übrigens eine Kategorie VO

ar] Schmitt!) führe, verkennt die Geschichte und tührt selnerseıts ıcht der gewünschten Oftenheıt,
ondern weiıiterer Polarisierung, vgl Chr. rat b C Krockow, Grundwerte oder/statt Grundgesetz?, 1n *
Vorwärts VO 23 1976

Adorno, Negatıve Dialektik (Frankfurt 1970 303
Dıesen VO Nicolaı Hartmann stammenden Ausdruck hat ar] Schmitt aufgegriffen 1n seınem Beitrag:

Die Tyranneı der VWerte, in Siäkularısation und Utopie (Festschrift Ernst Forsthoft, Stuttgart 1967),
3762 Dabe1 geht Schmuitt ber anders als Hartmann uneingeschränkt Werte „Wer Wert Sagtl,
111 geltend machen und durchsetzen. Tugenden übt INa Normen wendet 909028 A Betehle werden
vollzogen; ber Werte werden ZEeSETIZT und durchgesetzt, Wer iıhre Geltung behauptet, mMu Ss1€e geltend
machen. Wer Sagt, da{ß Ss1e gelten, hne da{fß eın Mensch Ss1e geltend macht, 111 betrügen“ (55) Da{fß
Schmuitt, lange dem Nationalsoz1ıalısmus verpflichtet, argumentiert, 1STt schlicht unverständlich. Der
Versuch, Werte milıtant urchsetzen wollen, ann doch eın Argument Werte se1n, wıe
auch der Versuch, einen Glauben miılıtant durchzusetzen, noch eın Argument einen Glauben se1ın
ann (gegen Schelsky, der Grundwertekämpfte für eine „moderne Formulierung tür Glaubenskämpfe“
hält) Nachdem ınzwiıschen Glaube und Toleranz sıch ıcht auS$S-, ondern einschliefßen, sollte das gleiche
für die Werte NgCNOMMM werden dürfen; S1€e dıffamieren, bedeutet, selbst auf der Ebene VO

Glaubenskämpfen argumentieren.
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